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Teilzusammenschluss im Betrieb und 
Umwandlung der Gemeindewerke Küsnacht 
in eine öffentlich-rechtliche Anstalt  
(Netzanstalt Küsnacht) / Teilrevision der 
Gemeindeordnung 

Antrag

Der Gemeinderat unterbreitet zur Abstimmung durch die Urne folgenden 
Antrag:

Der Teilrevision der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Küs-
nacht (Umwandlung der Gemeindewerke in eine selbstständige öffent-
lich-rechtliche Anstalt und Gründung einer Betriebsgesellschaft) wird 
zugestimmt. 

(Eine Gegenüberstellung von alter und neuer Gemeindeordnung finden Sie 
im Anhang ab Seite 17)

Das Wichtigste in Kürze

–  �Veränderungen im Umfeld zwingen zum Handeln: Mit Inkrafttreten des 
neuen Stromversorgungsgesetzes am 1. Januar 2008 wird der Strommarkt 
schrittweise geöffnet. Grosskunden können ihren Lieferanten ab dem 1. 
Januar 2009 frei wählen. Alle übrigen Kunden erhalten dieses Recht voraus-
sichtlich fünf Jahre später. Eine analoge Entwicklung zur Marktöffnung fin-
det bei der Erdgasversorgung und bei den Fernmeldedatendiensten statt. 

– � Auslagerung und Kooperation mit Nachbarwerken als Antwort: Eine 
Analyse der Gemeindewerke im Hinblick auf das neue Marktumfeld hat erge-
ben, dass durch eine Kooperation mit Nachbarwerken eine Unternehmens-
grösse erreicht wird, um im neuen, durch Wettbewerb geprägten Marktumfeld 
zu bestehen. Die neue Grösse ermöglicht es, sich als attrak-tiven Arbeitgeber 
zu positionieren und die Mitarbeitenden können ihr Know-how ausbauen. Die 
angestrebte Kooperation ist nur realisierbar, wenn die Gemeindewerke Küs-
nacht und Zollikon in eine öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt werden. 
Durch diese Umwandlung wird die Kooperationsform rechtlich erst möglich, 
es wird Transparenz über die Kosten geschaffen und die unternehmerischen 
Risiken können vom Gemeindevermögen getrennt werden. 

– � Grundidee des Konzeptes: Die Gemeinden Zollikon, Küsnacht und Erlen-
bach behalten die Infrastruktur ihrer Netze je hundertprozentig im Gemein-
deeigentum, schliessen sich aber für den Betrieb ihrer Netze sowie für den 
Vertrieb von Energie und Wasser in einer Betriebsgesellschaft zusammen. 

3

Die Akten können ab sofort von 08.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 
Uhr, am Montagnachmittag bis 18.00 Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, 
Gemeindehaus, 2. Stock, eingesehen werden. Ausserhalb der Öffnungszeiten 
nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 044 913 11 33).
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Dazu werden konkret folgende Schritte vollzogen:

– � Die Gemeinden Zollikon und Küsnacht übertragen ihre Infrastrukturan-
lagen und öffentlichen Versorgungsaufgaben je auf eine eigene Netzan-
stalt in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Die Gemeinde 
Erlenbach hat ihre Netze und die öffentlichen Aufgaben bereits in die 
Energie und Wasser Erlenbach AG (EWE AG) ausgegliedert. Mit der Aus-
lagerung der Netze auf eine Anstalt verbleiben die Infrastrukturanlagen 
weiterhin im öffentlichen Eigentum. Es werden gleiche Lösungen und 
Grundsätze in den drei Netzgesellschaften angestrebt. 

– � Die drei Netzanstalten gründen eine gemeinsame Betriebsgesellschaft in 
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, welche den Betrieb der Netze 
und den Vertrieb von Energie, Wasser und Datendiensten umsetzt. 

– � Die Kooperation wird vertraglich geregelt und die durch die Betriebsge-
sellschaft zu erbringenden Leistungen werden in einer Leistungsverein-
barung festgehalten.

– � Die Aufgaben der gemeinsamen Betriebsgesellschaft bestehen im 
Wesentlichen darin, die Netze nach den Vorgaben der Netzgesellschaften 
zu planen, auszubauen sowie effizient und sicher zu betreiben. Im Ver-
trieb verfügt sie über die notwendige Flexibilität, Fachkompetenz und 
Effizienz, aber auch über das notwendige Volumen, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Sie erfüllt die öffentlichen Aufgaben im Auftrag der 
Netzgesellschaft Küsnacht und pachtet hierzu deren Infrastruktur. Sie ist 
damit Netzbetreiberin und Vertriebshändlerin für den Verkauf von Ener-
gie, Wasser und Datendienstleistungen. 

–  �Versorgungsauftrag und Querverbund bleiben gesichert: Die Beschlüs-
se, Verträge und Bewilligungen verpflichten die Netz- und die Betriebsge-
sellschaft weiterhin zum Anschluss der Strom- und Wasserbezüger an das 
Verteilnetz im gesamten Gemeindegebiet, zur Lieferung von Wasser an 
alle Kunden sowie von Strom an diejenigen Kunden, die ihren Stromlie-
feranten nicht frei wählen können oder wollen. Die Gasversorgung und die 
Datendienste werden im bisherigen Umfang weiter betrieben und unter 
Berücksichtigung der Versorgungs- und Kommunikationsbedürfnisse der 
Gemeinde, soweit wirtschaftlich möglich, erweitert und ausgebaut. Die 
Synergien als Querverbundsunternehmen mit den Versorgungssparten 
Wasser, Strom, Gas und Datendienste bleiben vollumfänglich erhalten und 
sollen gesteigert werden.

–  �Bereits erfolgte Entscheide: Die Gemeindeversammlung Küsnacht bewil-
ligte am 10. Dezember 2007 einen Kredit von Fr. 150 000.– für die abstim-
mungsreife Ausarbeitung des Projektes «Teilzusammenschluss der Werke 
Zollikon, Küsnacht und Erlenbach». Im Nachgang dieses Entscheides wurde 
das Projekt nun weiterverfolgt. 

– � Worüber entscheidet der Stimmbürger jetzt: Die Gemeinde stimmt der 
Umwandlung der Gemeindewerke Küsnacht in eine selbstständige öffent-
lich-rechtliche Anstalt mit dem Namen «Netzanstalt Küsnacht» und den 
damit verbundenen Änderungen der Gemeindeordnung der Politischen 
Gemeinde Küsnacht zu. Damit wird die Grundlage dafür geschaffen, dass 
die Infrastrukturanlagen auf eine öffentlich-rechtliche Anstalt übertragen 
und die gemeinsame Betriebsgesellschaft gegründet werden können. Zu 
einem späteren Zeitpunkt werden die Stimmbürger an einer Gemeindever-
sammlung auf der Basis der Gemeindeordnung über die Anstaltsstatuten, 
die öffentlichen Aufgaben der Netzanstalt und der Betriebsgesellschaft 
sowie über die Nutzungsrechte des öffentlichen Grundes und die Gebüh-
rengrundsätze abstimmen.

I	 Ausgangslage

A	 Neue Bundesgesetze schaffen Markt und erfordern  
Neuorientierung

Mit dem neuen Stromversorgungsgesetz (StromVG) können ab dem 1. Januar 
2009 Grosskunden ihren Stromlieferanten frei wählen. Fünf Jahre später sollen 
alle Verbraucher die freie Wahl erhalten. Im Gegensatz zum Stromliefermarkt 
sind die Aktivitäten im Bereich der Netze durch Bundesrecht streng reguliert 
und der Überprüfung durch die Elektrizitätskommission (ElCom) unterstellt. 
Die Gemeinde kann die Stromversorgung unter diesem gesetzlichen Regime 
betreiben und Anschlussgebühren und Erschliessungen bestimmen.

Die Erdgasversorgung steht seit jeher im Wettbewerb mit anderen Energie-
trägern. Seit einem Bundesgerichtsentscheid in Sachen Elektrizitätswerke 
Freiburg/Migros und aufgrund des Rohrleitungsgesetzes ist der Markt auch 
im Erdgasbereich faktisch stärker geöffnet. Es ist mit dem Erlass eines Gas-
marktgesetzes zu rechnen, womit ähnliche Regelungen wie beim Strom zu 
erwarten sind.

Im Fernmeldebereich ist mit der Öffnung der letzten Meile der letzte Schritt 
der Marktöffnung am 1. April 2007 in Kraft getreten. 

Im Bereich der Wasserversorgung sind keine Gesetzesänderungen im Gan-
ge. Es bleibt beim öffentlichen Auftrag der Gemeinde, die Wasserversorgung 
sicherzustellen. Es bestehen wesentliche Synergien mit den anderen Versor-
gungsmedien.

B	 Auswirkungen der neuen Gesetzgebung und Anforderungen  
an die Tätigkeit im Markt

Die Wahlmöglichkeit der Kunden zwingt die Unternehmen, neu einen Vertrieb 
aufzubauen und Marketing zu betreiben. Es müssen neue Produkte angebo-
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ten werden, um sich im Markt differenzieren und behaupten zu können. Unter 
dem Konkurrenzdruck verringern sich die Margen. Die Infrastrukturdienstleis
tungen werden erheblich reglementiert. Es müssen bei sinkenden Margen 
mehr Leistungen erbracht und Risiken getragen werden. 

C	 Die heutigen Schwächen der Gemeindewerke im Hinblick auf das 
neue Umfeld

Die Gemeindewerke erfüllen heute verschiedene Versorgungsaufgaben und 
sind Teil der Verwaltung der Politischen Gemeinde mit einer eigenen Teilrech-
nung. Der Gemeinderat legt die Tarife fest und entscheidet über grössere Pro-
jekte im Rahmen des von der Gemeindeversammlung festgelegten Budgets 
und Gebührenrahmens. 

Es muss befürchtet werden, dass kleinere Werke sich im veränderten Markt
umfeld nur schwer behaupten können. Die Attraktivität als Arbeitgeber sinkt 
und es wird in der bisherigen Form und Grösse schwierig, Mitarbeitende mit 
den erforderlichen Fähigkeiten zu gewinnen. Die organisatorischen Rahmen-
bedingungen als Abteilung der Gemeinde sind wegen der langen sowie poli-
tisch und betriebswirtschaftlich vermischten Entscheidungswege schwerfällig 
und ungenügend.

D	 Ein wichtiger Entscheid für die Zukunft der Gemeindewerke

Die Werke der Gemeinden Küsnacht und Zollikon sowie die Energie und Was-
ser Erlenbach AG (EWE AG) erfüllen in den nachstehenden Bereichen gleich 
gelagerte Aufgaben, welche Synergien ergeben:

Die Gemeinderäte der Gemeinden Küsnacht und Zollikon sowie der Ver-
waltungsrat der EWE AG haben die neuen Gesetze des Bundes im Bereich 
der Infrastrukturdienstleistungen zum Anlass genommen, die Stellung der 
Gemeindewerke bzw. der EWE AG zu überprüfen. Hierfür wurde ein Projekt-

ausschuss gebildet, und unter Beizug von Rechtsanwalt Dr. Allen Fuchs und 
Pöyry Engineering Unternehmensberatung wurde die Projektidee «Teilzusam-
menschluss der Werke Zollikon, Küsnacht und Erlenbach» konkretisiert. Die-
se sieht vor, die Infrastrukturanlagen und öffentlichen Versorgungsanlagen in 
separate Netzgesellschaften jeder Gemeinde auszulagern und sich dann im 
Betrieb der Anlagen sowie im Vertrieb von Energie, Wasser und Datendienst-
leistungen zusammenzuschliessen. 

Die Ausgliederung soll die Flexibilität für die Zukunft gewährleisten und die 
Verantwortung der Organe steigern. Die Kooperation erhöht das Volumen 
erheblich, ermöglicht die Nutzung von Synergien und den Erhalt von Res-
sourcen. Die Attraktivität der Unternehmung und ihrer Dienstleistungen wird 
für Kunden und Mitarbeitende gesteigert. 

Im Spannungsfeld zwischen Kunden, Versorgern und Stimmbürgern muss 
eine ausgewogene Lösung gefunden werden, die einerseits die Oberaufsicht 
und die Kontrolle durch den Stimmbürger über das Eigentum der Anlagen und 
anderseits betriebliche Flexibilität und Effizienz zugunsten der Kunden und 
Unternehmung gewährleistet. 
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II.	 Das Projekt 

A	 Auslagerung in öffentlich-rechtliche Netzanstalten und 
gemeinsame Betriebsgesellschaft

Die Zusammenfassung mit den Nachbarwerken ermöglicht die Positionierung 
als Querverbundunternehmen, das in den Geschäftsfeldern Elektrizitäts- und 
Gasnetzbetrieb, Elektrizitäts-, Erdgas-, Wasserversorgungs- und Kabeldienste 
tätig ist. Der Laden in Küsnacht dient auch als Kundendienststelle für alle Belan-
ge. Die Kooperation fasst einen Umsatz von rund 50 Mio. Franken zusammen.

Die Struktur wird dazu wie folgt gebildet:

Zollikon Küsnacht Erlenbach

Strom Gas Wasser Kabel-
dienste

Kunden

 
Netzanstalt

 
Netz AG

 
Netzanstalt

Betriebsgesellschaft

Aktionärbindungsvertrag (ABV)

Die Grundidee dieses Konzeptes basiert darauf, dass die Gemeinden Küs-
nacht und Zollikon die Anlagen und die öffentlichen Aufgaben auf eine selbst-
ständige Netzanstalt in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
übertragen. Damit bleiben die Netzanlagen (Leitungen, Verteilkasten, Trafos, 
Baurechte usw.) nach wie vor als Verwaltungsvermögen im Eigentum der 
Anstalt und somit der jeweiligen Gemeinde. Die Netzanstalten befinden so 
im Rahmen ihrer von der Gemeindeversammlung festgesetzten Statuten über 
die Netzinvestitionen. So kann die öffentlich-rechtliche Aufgabenstellung, 
Aufsicht und Kontrolle weiterhin demokratisch wahrgenommen werden. Die 
Auslagerung der Anlagen und Aufgaben stellt sicher, dass die Abgrenzung 
von der Verwaltung und die mit den beiden anderen Netzgesellschaften koor-
dinierte Einwirkung auf die Betriebsgesellschaft gewährleistet sind und eine 
einheitliche Rechnungslegung möglich ist. 

Die Betriebsgesellschaft wird von den drei Netzgesellschaften Zollikon, Küs-
nacht und Erlenbach gemeinsam zu 100% gehalten. Mit einem Aktionärbin-
dungsvertrag werden die Aktien gesichert und der gemeinsame Einfluss auf 
die Betriebsgesellschaft geregelt. 

In der Betriebsgesellschaft werden die Netze gemäss den Vorgaben der 
Netzgesellschaften geplant, gebaut und betrieben. Die Energie, die Daten-
dienste und das Wasser werden von der Betriebsgesellschaft beschafft und 
verkauft. 

Die Mitarbeiter sind bei der Betriebsgesellschaft angestellt. Die Betriebsein-
richtungen sowie das Werkgebäude stehen im Eigentum der Betriebsgesell-
schaft. Diese realisiert auf eigene Rechnung das neue Werkgebäude.

Durch diese Struktur bleibt die Einwirkung der Gemeinde auf die öffentlichen 
Aufträge und das Anlageneigentum erhalten und die Gemeinde kann grund-
sätzlich in diesem Bereich weitgehend autonom operieren. Sie kann auch die 
Statuten der Netzgesellschaft bei Bedarf anpassen.

Die Gemeinde Erlenbach hat die Netze und die öffentlichen Aufträge bereits 
auf eine Aktiengesellschaft, die EWE AG, übertragen. Die Organisationsform 
der Aktiengesellschaft soll dort beibehalten werden. Da sich eine privat orga-
nisierte Aktiengesellschaft nicht an einer öffentlich-rechtlichen Anstalt betei-
ligen kann, ist die Betriebsgesellschaft als Aktiengesellschaft nach OR 620 ff. 
zu gestalten. Diese Rechtsform ist für wettbewerbliche Tätigkeiten auch die 
geeignetste.

Ziel ist es, mit der neuen Organisationsstruktur die Überlebensfähigkeit des 
Versorgungsunternehmens im neuen Umfeld der Marktöffnung zu sichern und 
in allen drei Gemeinden ein breites Dienstleistungsangebot, insbesondere im 
Energie- und Wasserbereich, in Küsnacht aber auch im Datenbereich zu wett-
bewerbsfähigen Preisen anzubieten. 

B	 Auswirkungen des Projekts auf die Kunden

Die Synergien aus dem Zusammenschluss lassen sich erst nach rund fünf 
Jahren vollumfänglich erzielen, da insbesondere die Amortisationszeit der 
Anlagen bei durchschnittlich etwa 35 Jahren liegt und einige Mitarbeitende in 
den nächsten Jahren ordentlich pensioniert werden. Erste Schätzungen zei-
gen über alle Sparten und Werke ein Synergiepotential von ca. 2,5 Mio. Fran-
ken pro Jahr auf. Dies sind rund 15% der beeinflussbaren Kosten. Synergien 
fallen auch bei der Verwendung von Gerätschaften, Material- und Energieein-
kauf, Informatiksystemen und besserem Know-how an. Durch den Zusam-
menschluss wird insbesondere die Effizienz gesteigert, was tiefere Netznut-
zungsentgelte zur Folge haben wird. Kunden können dank der Kooperation 
der Werke und dem Teilzusammenschluss zudem von einem professionelleren 
Produkteangebot profitieren. Die Dienstleistungen können so wettbewerbs
fähig gestaltet werden.

Die Beziehungen zwischen der Betriebsgesellschaft und ihren Kunden werden 
nach Massgabe der Konzession privatrechtlich in Verträgen oder öffentlich-
rechtlich (Wasserversorgung, Erschliessung mit Elektrizität) geregelt.
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C	 Auswirkungen des Projekts auf die Mitarbeitenden

Gegenwärtig beschäftigen die drei Werke insgesamt rund 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Durch den Teilzusammenschluss in einer neuen Betriebsge-
sellschaft gehen alle Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten auf 
die neue Gesellschaft über. Der Teilzusammenschluss hat keine Entlassungen 
zur Folge, und während zwei Jahren nach dem Zusammenschluss werden 
jedenfalls die Löhne nicht gekürzt. 

D	 Auswirkungen des Projekts auf den Gemeindehaushalt

Gemäss dem neuen StromVG haben die Netzgesellschaften eine eigene 
Betriebsrechnung zu führen. Die Betriebsgesellschaft untersteht den Rech-
nungslegungsvorschriften des Obligationenrechts und des neuen StromVG. 
Dadurch wird Transparenz über die Kosten geschaffen und die unternehme-
rischen Risiken können vom Gemeindevermögen getrennt werden. Benötigt 
die Betriebsgesellschaft weitere eigene Mittel, kann die Netzgesellschaft bzw. 
der Stimmbürger darüber entscheiden, und allfällige Verluste müssen dank 
der Ausgliederung nicht von vornherein direkt durch Steuergelder gedeckt 
werden.

Bei der Auslagerung der Werke auf die Netzgesellschaft Küsnacht ist vorge-
sehen, die Vermögenswerte in der Gemeinderechnung aufzuwerten, um die 
erforderliche Transparenz zwischen Eigen- und Fremdkapital der Netzgesell-
schaft herzustellen. Die Gemeinde Küsnacht hat die Werke bereits früher mit 
Geld versorgt. Beim Aufwertungsgewinn von rund 15 bis 21 Millionen Franken 
handelt es sich um einen Betrag, der in etwa diesem zu früheren Zeiten durch 
die Gemeinde zur Verfügung gestellten Betrag entspricht. Die Gemeindever-
sammlung wird hierüber später beschliessen.

Hinsichtlich der zu erwartenden Abgaben an die Gemeinde ergeben sich 
voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen.

III.	 Alternativen zur Kooperation

Alternativen sind der volle Zusammenschluss der drei Werke inklusive Netze 
oder der Verkauf der Gemeindewerke Küsnacht oder von Teilen davon. Der 
Zusammenschluss der Netzgesellschaften in eine einzige Unternehmung 
kann jederzeit durch die Gemeinden demokratisch immer noch beschlossen 
werden. Es bedarf hierzu der übereinstimmenden Zustimmung des Stimm
bürgers aller drei Gemeinden.

Da die Gemeindewerke ein Querverbundunternehmen sind, ist der Gemeinderat 
der Meinung, dass der geschlossene Verkauf oder der Verkauf von Teilen keine 
Alternative ist und dass für die Bevölkerung die Vorteile eines lokalen Versorgers, 

der Energie, Wasser und Daten vertreibt, überwiegen. Insbesondere ein Teilver-
kauf könnte sich belastend auf die übrigen Bereiche auswirken. Ausserdem wäre 
nach einem Verkauf die Formulierung eines öffentlichen Auftrages nicht mehr 
möglich, und der demokratische Einfluss wäre ganz aufgehoben. In jedem Falle 
schafft die Realisierung der Synergiepotentiale Mehrwert, den ein Käufer heute 
selbst erzielen würde und der sich in einem Kaufpreis nur wenig widerspiegeln 
würde. Ein Verkauf wäre ein definitiver Vorgang, der nicht wieder rückgängig 
gemacht werden kann. Demgegenüber ist ein späterer Verkauf aufgrund eines 
Volksbeschlusses an der Urne immer noch möglich. Die Gemeinderäte von Küs-
nacht und Zollikon haben diese Variante daher mangels Vorteilen verworfen. 

IV.	 Gegenstand der Urnenabstimmung

Um das geplante Projekt umzusetzen, muss in der Gemeindeordnung die 
gesetzliche Grundlage für die Netzanstalt Küsnacht geschaffen werden. Herz-
stück der Vorlage ist deshalb der neue § 40a, wonach die Gemeinde Küsnacht 
eine Netzanstalt in Form einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt 
mit eigener Rechtspersönlichkeit führt. Diese neue Bestimmung erlaubt der 
Gemeinde die Umwandlung der Gemeindewerke Küsnacht in eine selbststän-
dige öffentlich-rechtliche Anstalt. 

Die Gründung der Netzanstalt Küsnacht hat weitere Anpassungen der 
Gemeindeordnung zur Folge, welche ebenfalls Gegenstand der vorliegenden 
Urnenabstimmung bilden. 

Die detaillierte Ausgestaltung der Netzanstalt wird in den Anstaltsstatuten 
geregelt, welche einer späteren Gemeindeversammlung, voraussichtlich im 
Dezember 2008 oder im ersten Quartal 2009 vorgelegt werden. Nach der 
Annahme der Anstaltsstatuten wird die Netzanstalt rückwirkend auf den  
1. Januar 2009 gegründet.

V.	 Erläuterungen zu den Bestimmungen im Einzelnen

A	 Netzanstalt als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Am 1. April 2005 trat § 15a des kantonalen Gemeindegesetzes in Kraft, mit 
welchem den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wurde, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Anstalten zu errichten und sie mit Rechtspersönlichkeit aus-
zustatten. Gleichentags trat auch eine Änderung des kantonalen Energie-
gesetzes in Kraft, wonach Gemeinden in Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen und privaten Rechts an der Versorgung mit Elektrizität, Gas und 
Wärme mitwirken können. 

Die öffentlich-rechtliche Anstalt eignet sich für öffentliche Aufgaben wie 
das Halten von Netzeigentum, die wirtschaftlichen Tätigkeitsbereichen 
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und der Wasserversorgung werden nur auf die Betriebsgesellschaft, nicht auf 
weitere Dritte, übertragen.

§ 40a, Absatz 1 stellt fest, dass die Gemeinde Küsnacht eine Netzanstalt in 
Form einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt führt, welche eigene 
Rechtspersönlichkeit hat.

Absatz 2 hält fest, welche Aufgaben der Netzanstalt übertragen werden. Die 
Netzanstalt kann weitere damit zusammenhängende Geschäfte betreiben und 
ausserhalb des Gemeindeterritoriums tätig sein. Die erbrachten Leistungen 
werden eigenfinanziert. 

Gemäss Absatz 3 kann die Netzanstalt mit Dritten kooperieren, sich an ande-
ren Unternehmen beteiligen und privatrechtliche Gesellschaften gründen. Sie 
gründet insbesondere eine Betriebsgesellschaft in der Form einer privatrecht-
lichen Aktiengesellschaft (siehe hierzu Absatz 6 und § 40b) und ist daran 
minder- oder mehrheitlich beteiligt. Die Netzanstalt kann für ihre Leistungen 
Verträge abschliessen. 

In Absatz 4 wird festgehalten, dass die Gemeindeversammlung die Grundzü-
ge der Organisation in den Anstaltsstatuten regelt. Ferner übt die Gemeinde-
versammlung die Oberaufsicht über die Netzanstalt aus. 

Gemäss Absatz 5 hat die Netzanstalt zwei Organe, nämlich den Verwaltungs-
rat und die Revisionsstelle. Dem Verwaltungsrat obliegt die strategische und 
operative Führung der Netzanstalt. Er erlässt die erforderlichen Reglemente 
und ist verwaltungsinterne Rekursinstanz. Er legt die Tarife und Entgelte für die 
Anschluss- und Versorgungsgebühren fest und erhebt diese, soweit er diese 
Kompetenzen nicht der Betriebsgesellschaft überlassen hat (siehe hierzu § 
40b). Bei vertraglichen Beziehungen erhebt er die Preise. Er kann eine von ihm 
gewählte Betriebsleitung mit der operativen Führung der Netzanstalt beauftra-
gen. Die Revisionsstelle prüft die Rechnung und erstattet dem Verwaltungsrat 
Bericht und Antrag zuhanden des Gemeinderats. 

Absatz 6 bestimmt, dass die Netzanstalt die öffentlichen Aufgaben der Elek-
trizitätsgrundversorgung und der Wasserversorgung auf die Betriebsgesell-
schaft übertragen wird (siehe hierzu Absatz 3). Im Übrigen kann die Netzan-
stalt auch die weiteren in Absatz 2 genannten Aufgaben ganz oder teilweise 
Dritten übertragen. Dies erlaubt es der Netzanstalt, den Betrieb der Anlagen 
sowie den Vertrieb von Energie, Wasser und Datendienstleistungen als Gan-
zes auf die geplante gemeinsame Betriebsgesellschaft zu übertragen, wobei 
das Eigentum an den Netzen, soweit von der Gemeinde oder der Anstalt finan-
ziert, auf jeden Fall bei der Netzanstalt und somit im öffentlichen Eigentum 
verbleibt. 

§ 40b bestimmt, dass die von der Betriebsgesellschaft erbrachten Leistungen 
und Investitionen eigenfinanziert werden. Die Organe der Betriebsgesellschaft 
sind die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle. Die 

nahestehen, aber dennoch unter stärkerer demokratischer Kontrolle ste-
hen sollen. 

Auf der Ebene des Kantons gibt es bereits zahlreiche selbstständige öffent-
lich-rechtliche Anstalten, wie zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank, die Uni-
versität Zürich und die Gebäudeversicherungsanstalt. Die Stadt Zürich hat im 
Jahr 2005 ihre Dienststelle Asyl-Organisation Zürich in eine selbstständige 
öffentlich-rechtliche Anstalt umgewandelt. 

Die selbstständige Anstalt hat eigene Rechtspersönlichkeit, eigene Organe und 
eigenes Vermögen. Im Gegensatz zu Gemeindebetrieben, die in die kommu-
nale Verwaltung integriert sind, kann sie in eigenem Namen im Rechtsverkehr 
auftreten und mit Dritten Verträge abschliessen. Wie bei der Aufgabenaus-
lagerung auf einen privaten Aufgabenträger lassen sich die politisch-strate-
gische und operative Betriebsführung entflechten. Die Anstalt übernimmt die 
strategische und operative Betriebsführung und hat in der Regel insbesondere 
das Recht, organisatorische Fragen und die Beziehung zu ihren Kunden selbst 
zu regeln. Da die öffentlich-rechtliche Anstalt ausschliesslich auf kommunalen 
Rechtsgrundlagen beruht, kann sich die Trägergemeinde Einflussmöglich-
keiten auf die Anstalt sichern und hat jederzeit die Möglichkeit, die kommu-
nalen Rechtsgrundlagen zu ändern. Schliesslich kann sie die Anstalt aufheben 
und die ausgelagerte Aufgabe wieder an sich ziehen. 

B	 § 40a Netzanstalt Küsnacht und § 40b Betriebsgesellschaft

Gemäss § 15a Abs. 2 des kantonalen Gemeindegesetzes muss die Gemein-
deordnung die Grundzüge der Netzanstalt Küsnacht regeln, nämlich Art und 
Umfang der übertragenen Aufgaben und deren Finanzierung, die Organisati-
on und die übertragenen Befugnisse. Da zur Erfüllung der zu übertragenden 
kommunalen Aufgaben teilweise hoheitliche Befugnisse (Festsetzung und 
Erhebung von Gebühren) erforderlich sind, ist auch Art. 98 Abs. 4 der Kan-
tonsverfassung zu beachten, wonach in der Gemeindeordnung folgendes zu 
regeln ist: Art, Umfang und Finanzierung der zu übertragenden öffentlichen 
Aufgaben, die Struktur der Organisationen und ihre Aufgaben, Umfang von 
Rechtsetzungsbefugnissen innerhalb gesetzlich vorgegebener Ziele, Art und 
Umfang von bedeutenden Beteiligungen sowie Aufsicht und Rechtsschutz. 
Da diese Aufgaben auch auf die Betriebsgesellschaft übertragen werden sol-
len, muss dafür auch die Rechtsgrundlage geschaffen werden.

Neben diesen von Gesetzes wegen in der Gemeindeordnung zu regelnden 
Punkten erachtet es der Gemeinderat als sinnvoll, weitere Punkte von grös-
serer Tragweite bereits auf Stufe Gemeindeordnung zu regeln. Dazu gehört 
das Recht der Netzanstalt, Aufgaben auf Dritte zu übertragen und mit Dritten 
Kooperationen einzugehen, sowie die Möglichkeit, privatrechtliche Rechtsbe-
ziehungen, soweit zulässig, einzugehen und auch ausserhalb des Gemeinde-
territoriums aktiv zu werden. Die Aufgaben der Elektrizitätsgrundversorgung 
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Generalversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft, dem Verwal-
tungsrat obliegt die strategische und operative Führung der Gesellschaft und 
die Revisionsstelle prüft die Rechnung. Mit der Übertragung der öffentlichen 
Aufgaben der Elektrizitätsgrundversorgung und der Wasserversorgung auf 
die Betriebsgesellschaft wird die Betriebsgesellschaft zwecks Wahrnehmung 
der übertragenen Aufgaben dazu ermächtigt, die erforderlichen Reglemente 
zu erlassen und die Tarife, Entgelte und Preise festzulegen und zu erheben, 
soweit dafür nicht der Gemeinderat oder die Gemeindeversammlung zustän-
dig ist. Die Netzanstalt nimmt der Betriebsgesellschaft gegenüber die Aufsicht 
auf dem Gebiet der Erschliessung und Anschlüsse mit Elektrizität sowie der 
Wasserversorgung wahr.

C	 Weitere Anpassungen der Gemeindeordnung

Die Änderungen von § 11 Ziff. 1, § 13 Ziff. 7 lit. a und § 22 Ziff. 4 der Gemein-
deordnung betreffen die Aufsicht über die Netzanstalt. Die Aufsicht wird durch 
den Gemeinderat ausgeübt; die Oberaufsicht kommt der Gemeindeversamm-
lung zu, wozu auch gehört, dass sie die Statuten der Netzanstalt erlässt (§ 
12 Ziff. 8). Zur Aufsicht gehört insbesondere die Prüfung des Geschäftsbe-
richts und der Jahresrechnung der Netzanstalt. Die Netzanstalt verfasst den 
Geschäftsbericht und die Jahresrechnung. Die Jahresrechnung wird von der 
Revisionsstelle geprüft. Danach stellt die Netzanstalt den Geschäftsbericht 
und die Jahresrechnung dem Gemeinderat zu, welcher nach einer Prüfung 
Antrag an die Gemeindeversammlung stellt. Daraufhin prüft die Rechnungs-
prüfungskommission den Antrag, da es sich um einen Antrag von finanzieller 
Tragweite an die Gemeindeversammlung handelt. Da sich die Zuständigkeit 
der Rechnungsprüfungskommission aus dem kantonalen Recht ergibt, muss 
§ 38 der Gemeindeordnung nicht geändert werden. Schliesslich nimmt die 
Gemeindeversammlung den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung der 
Netzanstalt ab. 

§ 13 Ziff. 7 lit. b und § 23 Abs. 4 sehen vor, dass Investitionsprojekte der 
Netzanstalt mit erheblichen finanziellen Auswirkungen der Genehmigung des 
Gemeinderats (mehr als 2 Millionen Franken im Einzelfall) bzw. der Gemeinde-
versammlung bedürfen (mehr als 5 Millionen Franken im Einzelfall). 

Für den Kauf von Grundstücken im Wert von mehr als 2 Millionen Franken 
und den Verkauf von Grundstücken im Wert von mehr als 1 Million Franken 
bleibt die Gemeindeversammlung auch bei der Netzanstalt zuständig (§ 13 
Ziff. 7 lit. c).

§ 21 Abs. 1 Ziff. 2a und Abs. 2 Ziff. 7 statuieren neu, dass der Gemeinderat aus 
seiner Mitte den Präsidenten des Verwaltungsrats der Netzanstalt und in freier 
Wahl die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats und die Revisionsstelle der 
Netzanstalt wählt.

Gemäss § 23 Abs. 2 Ziff. 6 kann der Gemeinderat der Netzanstalt Darlehen 
gewähren, solange deren gesamte Verpflichtung gegenüber der Gemeinde 
Küsnacht 20 Millionen Franken nicht übersteigt. Weitergehende Kreditgewäh-
rungen richten sich nach der allgemeinen Finanzkompetenzordnung.

Der Erwerb oder die Veräusserung von Beteiligungen der Netzanstalt an 
Unternehmen im Wert von mehr als 2 Millionen Franken muss vom Gemein-
derat genehmigt werden (§ 23 Abs. 5).

Die Gründung der Netzanstalt hat auch die Auflösung der Abteilung Werke 
und der Werkkommission zur Folge, weshalb § 19, letzter Strich, und § 32 
aufgehoben werden. Da die Tarife und Entgelte für die Anschluss- und Ver-
sorgungsgebühren aufgrund der Delegation durch die Netzgesellschaft von 
der Betriebsgesellschaft festgesetzt werden, werden ebenfalls § 12 Ziff. 4 
und der bestehende § 22 Ziff. 4 angepasst bzw. aufgehoben. Die Festlegung 
der Gebührengrundsätze für den Anschluss an das Strom- und Wassernetz 
und den Bezug von Wasser verbleibt bei der Gemeindeversammlung (§ 12 
Ziff. 4). 

Gemäss § 51 werden die Änderungen vom Gemeinderat in Kraft gesetzt und 
vollzogen, was ihm auch ein schrittweises Inkraftsetzen erlaubt.

VI.	 Gesamtbeurteilung

Die Umwandlung der Gemeindewerke Küsnacht in eine selbstständige öffent-
lich-rechtliche Anstalt mit dem Namen «Netzanstalt Küsnacht» ist notwendige 
Voraussetzung für den angestrebten Teilzusammenschluss der Werke Zolli-
kon, Küsnacht und Erlenbach in einer gemeinsamen Betriebsgesellschaft. Der 
Teilzusammenschluss stellt sicher, dass: 

– � eine effiziente Antwort auf die Herausforderungen der neuen Bundesge-
setze und der entsprechenden Marktveränderungen gefunden wird;

– � die Gemeindewerke dank erhöhter Flexibilität, einer neuen Organisation und 
der im Rahmen der Kooperation erzielbaren Synergien und der grösseren 
Volumina und Ressourcen in die Lage versetzt werden, sich am Markt zu 
behaupten, und sie wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen für 
die Kunden anbieten können;

– � die Autonomie der lokalen Versorgung in den Bereichen Elektrizität, Gas, 
Wasser und Datendienste optimal erhalten bleibt;

– � der öffentliche Versorgungsauftrag entsprechend den neuen Bundesgeset-
zen neu definiert wird.

Die Netzanstalt wurde so ausgestaltet, dass der Gemeinderat die Aufsicht 
und die Gemeindeversammlung die Oberaufsicht über die Netzanstalt ausübt. 
Da die Gemeindeversammlung die Statuten erlässt, den Geschäftsbericht 
und die Jahresrechnung der Netzanstalt abnimmt und über Grossinvestiti-
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onen beschliesst, behält der Stimmbürger einen bedeutenden Einfluss auf 
die Tätigkeit der Netzanstalt und wird einmal im Jahr über die wesentlichen 
Tätigkeiten der Netzanstalt in Kenntnis gesetzt. 

VII.	Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die finanziellen Aspekte der Teilrevi-
sion der Gemeindeordnung geprüft und macht dazu keine Einwände.

Über die weiteren finanziellen Auswirkungen des Projektes wird sich 
die Rechnungsprüfungskommission im Hinblick auf eine kommende 
Gemeindeversammlung äussern.

VIII.	Empfehlung

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage 
zuzustimmen.

Küsnacht, 2. Juli 2008

Für den Gemeinderat

Max Baumgartner	 Peter Wettstein 
Gemeindepräsident	G emeindeschreiber
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